
Ministerium für Soziales,    

Integration und Gleichstellung 

Neue Kindertagesförderungs-Verordnung ab 
Montag: Notfallbetreuung ab Inzidenzwert von 
200  
 
Am Montag (11. Januar) tritt die neue Corona- 
Kindertagesförderungs-Verordnung in Kraft. Darin wird die 
Fortsetzung, der seit dem 16. Dezember 2020 bestehenden 
Schutzphase in der Kindertagesförderung (Krippe, 
Kindergarten, Kindertagespflege, Hort) bis zum 7. Februar 
geregelt. Außerdem sind dort Vorkehrungen getroffen, wenn 
der Inzidenzwert auf über 200 Neuinfektionen in den letzten 
sieben Tagen je 100.000 Einwohner*innen steigt. Auch die 
Empfehlungen zum Schutz von Beschäftigten und Kindern in 
der Kindertagesförderung im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus hat das Sozialministerium aktualisiert. 
 
„In der Schutzphase bleiben die Kitas und Tagespflegestellen 
geöffnet und sollen die bestehenden Gruppenstrukturen 
beibehalten werden. Wir appellieren aber an alle Eltern, 
dieses Angebot nur in Anspruch zu nehmen, wenn es beruflich 
gar nicht anders geht und keine Möglichkeit besteht, ihre 
Kinder zu Hause zu betreuen“, verdeutlichte Sozialministerin 
Stefanie Drese am Wochenende. 
 
Eltern müssen ihre Kinder zur Teilnahme an der 
Kindertagesförderung während der Schutzphase anmelden. 
Ein entsprechendes Anmeldeformular ist dieser 
Pressemitteilung beigefügt. Es kann zudem von der 
Homepage des Sozialministeriums (www.sozial-mv.de) 
ausgedruckt werden, oder ist in der Kita/ Tagespflegestelle 
erhältlich. 
 
Im Kindergarten, in der Krippe und Kindertagespflegestelle 
müssen Kinder keine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
tragen. In Horten müssen Kinder und Beschäftigte 
grundsätzlich eine MNB in dem Gebäude tragen. „Auf dem 
Außengelände des Hortes besteht für die Kinder und 
Beschäftigten keine Pflicht zum Tragen einer MNB“, so 
Drese. 
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Neu aufgenommen in die Verordnung wurde die 
Untersagung des Besuchs der Kindertageseinrichtungen ab 
einem Inzidenzwert von 200 Corona-Neuinfektionen in den 
letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohne*rinnen. Drese: 
„Wenn zwei Werktage in Folge die Zahl der Neuinfektionen 
landesweit 200 oder höher ist, werden am darauf folgenden 
Tag die Kitas im Land geschlossen und findet nur noch eine 
Notfallbetreuung statt.“  
 
Beträgt zwei Werktage in Folge die Zahl der Neuinfektionen 
in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt mindestens 
200 ist der Besuch von Kindertageseinrichtungen in dem 
Gebiet dieses Landkreises oder dieser kreisfreien Stadt ab 
dem darauf folgenden Tag grundsätzlich für Kinder 
untersagt. 
 
Drese: „Da im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
dieser Wert zurzeit überschritten ist, werden dort die Kitas ab 
Mittwoch, den 13. Januar geschlossen und findet nur noch 
eine Notfallbetreuung statt. Mit zwei Übergangstagen können 
die Eltern nun alle Absprachen mit dem Arbeitgeber bzw. der 
Kita treffen und haben die Einrichtungen Zeit, sich darauf 
einzustellen.“ 
 
Die Notbetreuung steht nur Kindern zur Verfügung, bei 
denen mindestens ein Elternteil in einem Bereich der 
kritischen Infrastruktur tätig ist und eine private 
Kinderbetreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll 
organisiert werden kann. Weitere Ausnahmen bestehen bei 
familiären Härtefällen sowie in begründeten Einzelfällen für 
Kinder in stationären und teilstationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe und von Alleinerziehenden.  
 
Ministerin Drese warb bei den Eltern, die vom Bund 
zugesagte Unterstützung für die Betreuung der Kinder zu 
Hause, in Anspruch zu nehmen: „Das Kinderkrankengeld 
wird in diesem Jahr coronabedingt um zehn Tage pro 
Elternteil und 20 Tage für Alleinerziehende ausgeweitet, 
ohne dass das Kind krank sein muss.“  
 
Der PM sind neben dem Anmeldeformular, die (nicht 
amtliche) Lesefassung der Corona- 
Kindertagesförderungsverordnung mit der Auflistung der 
kritischen Infrastrukturen und die Hygieneempfehlungen 
zum Schutz von Beschäftigten und Kindern in der 
Kindertagesförderung in M-V im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus beigefügt. 


